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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Das Eidg. Versicherungsgericht hob zwei Bestimmungen der
Arbeitslosenversicherungsverordnung über die Vermittlungsfähigkeit von
Teilzeitbeschäftigten als gesetzeswidrig auf. Laut EVG gilt eine versicherte Person auch
dann als vermittlungsfähig und hat somit ein Recht auf Arbeitslosenentschädigung,
wenn sie bereit ist, eine Beschäftigung von mindestens 20% einer Vollbeschäftigung
anzunehmen, statt der von der Verordnung vorgeschrieben 50%. Zudem dürfen einer
vor der Arbeitslosigkeit teilzeitbeschäftigten Person die Leistungen nicht verwehrt
werden, wenn sie sich weigert, eine volle Stelle anzunehmen. 1
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1) JdG und NZZ, 26.1.90.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK


